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Der Landtag hat 'das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

- (417) 	 Gesetz 	' 
zur Anderung des Gesetzes • zur Regeliing des FinanzauS-, 

* gleiclis 
vom 12. April 1949 

• Das Gesetz zur Regelung des Finanzansgleichs vom 10. 
Juni 1948 (GVB1. S. 83) wird Wie folgt geändert: 	 •  

1. § 1 erhält folgende Fassung: _ . 

• • 	 § 1 
Die Gemeinden erhalten für das erste IlalbjahrOE des 

Rechnungsjahres 1948 die Halfie und für das zweite Halb-
jahr drei Achtel des Solls des Rechnungsjahres 1944 der 
Bürgersteuerausgleichsbeträge gemäl3 • §. 2 der Zweiten 
Verordnung über die Vereinfachung des Lohnabzugs (2. 
AV vom 24. April 1942 RGB1. I S. 252). 

2. Zu § 8 wird folgender Absatz hinzugefügt: 
(3) Der -Minister der Finanzen wird ermächtigt; im  Eiii-

vernehmen  mit dem Minister deg Innern den Bezirksver-
bäpden der Regierungsbezirke Kassel and Wiesbaden zur 
Durchführung ihrer: Aufgaben zu dem genifi13 § 8 Abs. 1 
desdFinanzausgleichsgesetzes festgesetzten Staatsbeitrag 
Von 5  Millionen  DM bis zu 4 Millibnen DM Zur Verfügung 
zit „Stellen. . , 

3. Hinter § 16 Wird folgender § 16a eingefilgt: 

	

§16a 	. 
Die Finanzzuweisurigen auf Grund dieses Gesetzes sind 

für die Zeit vor dem .1. Juli 1948 durch: die ,geleisteten 
RM-Zahlungen abgegolten. Nachzahlungen ()der Rilckf or-
derungen finden für diese Zeit nicht statt. -Diese Bestim-
mung ist auf § 9 dieses Gesetzes  nicht  • anzuwenden. 

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung 
sind gewahrt. 
- Wiesbaden, den 12. April 1949 

Hessisches Staatsministerium 
Der Ministerpräsident 

	
Der Minister der Finanzen 

c
Stock 
	 S Dr. Hilper't 

(48) 	 Verordnung 
liber die Beamtenlaufbahn im Lande Hessen-

-- 	vom 23. März 1949 

Auf Grund des § 106 in Verbindung mit § 20 Abs. 3 und 
§ 104 Abs. 3 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Be-
amten und Angestellten im öffentlichen Dienst des Landes 
Hessen (HBG) vom 12. November 1946 in der Fassung vom 
25. Juni ;948 (GVB1. S. 101) wird mit Genehmigung der 

,Personalkommission verordnet: 

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen 
Vierzehnter Tag mich. Ablauf des Ausgabetages: 31. Mai 1949 

"1 . Allgemeine Bestimmungen 

(1) Ohne Dnia:seined der Herkunft, der Rasse, des reli-
giösen Bekenntnisses und des Geschlechts hat jedermann - 
Zugang zu den öffentlichen Ämtern, wenn. er  die nötige 
Eigntmg und Befähigung besitzt und die Voraussetzungen 
deS_Gesetzes Vern 12. 'November 1946 erfüllt und andere." 
gesetzliche Vorschriften nicht .entgegenstehen. 

(2) Alle Beamten haben die gleichen Aufstiedsmöglich,- 
keiten. Der Aufstieg ist nicht abhängig vor f einer bestimm-
tenSchnlbildung, sondern von den 'Kenntnissen und Let-
sturigen des Beamten und seiner staataitirgerlichen Hal-
tung. 

	

§2 	• 	• 

(1) Der Direktor des-  Personalamtes oder die von ihm — 
bestimmten Stellen schreiben die für Anwärter der Beam- 

	

s tenlaufbahn freien Stellen aus. , 	- 	 • 
_(2) Die Bewerber  werden auf Grund einer Eignungs-

prüfung (WettbewerbsPrtifang) .  eingestellt, die vor einem 
Prüfungsausschuß abzulegen ist. Die Anforderungen der 
Prüfung dürfen das Maß night überschreiten, das für die 
ausgeschriebene Stelle notwendig ist; bei Schwerbeschä-
digten ist die verminderte Leistungsfähigkeit entsprechend 
zu berücksichtigen. 

_ (3) ber Direkter des Perspnalaintes ' -oder die von ihni 
bestimmten Stellen führen die EignungSprilfUng durch 
und bilden die-Prüfungsausschüsse. Der Direktor des Per-
sonalamtes kann in begründeten Ausnahmefällen van der 
Eignungsprüfung befreien. Sind mehr geeignete Bewerber 
vorhanden als. Anwärterstellen frei sind, so können Be-
werber mit besonders guter Gesamtbeurteilung bei spd-
teren  Ausschreibungen ohne 'erneute Eignungsprüfung bet-
rticksichtigt werden. 

	

§ „ 3 	• 
(1) Die eingestellten Bewerber haben den Vorberei-

timgs= oder Probedienst abzuleisten, soweit der Direktor 
des Personalamtes oder die von ihm bestimmten Stollen 
nichts anderes anordnen. Sie führen in dieser Zeit die - 
Dienstbezeichnung „Beamtenanwärter", mit einem auf die 
Fachverwaltung oder Dienstgruppe hinweisenden Zusatz. 

(2) Die Beamtenanwärter erhalten während des Vor-
bereitungsdienstes einen Unterhaltizuschuß. Das Nähere 
regelt der Minister der Finanzen im Einvernehmen mit 
dem Direktor des Personalartites. Bereits im öffentlichen, 
Dienst 'als Beamte oder Angestellte beschäftigte Bewerber 
beziehen ihre bisherige Besoldung oder Vergütung nach, 
den geltenden Bestimmungen weiter. 

(3) Die Dauer des  Vorbereitungsdienstes  wird von dem 
Direktor des  Personalamtes festgesetzt. Der Vorbereitungs-
dienst kann von der Ausbildungsbehörde Ober die vor-
geschriebene Dauer hinaus Verlängert werden, wenn Füh-
rung oder Leistung deg Beamtenanwärters nicht befrie- 
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- 
digen oder wenn er die vorgeschriebene Anstellungsprü-
fung nicht abgelegt hat. 

(4) Der Vorbereitungs- oder Peobedienst endet mit "der 
AnsteRungsprilfung, soweit eine solche vorgeschrieben ist. 

4 

(1) Beamtenanwärter stehen in einem Beamtenverhält-
nis auf Widerruf. Die Rechtsstellung von Beamtenanwär-
tern, die bereits als Beamte oder Angestellte im öffent-
lichen Dienst beschäftigt sind, bleibt unberührt. 

(2) Den Beamtenanwärtern ist bei der Einstellung schrift-
lich zu eröffnen, daß sie jederzeit, insbesondere, wenn ihre 
Leistungen ihre Zulassung zur Prüfung nicht rechtfertigen, 
aus dem Vorbereitungsdienst entlassen werden können, 
und daß das Bestehen von Prüfungen keinen Anspruch 
auf Anstellung oder Beförderung gibt. 

§ 5 
(1) Die Begründung eines Beamtenverhältnisses als 

außerplanmäßiger oder planmäßiger Beamter seta das Be-
stehen einer Anstellungsprüfung voraus, soweit der 
Direktor sles Personalamtes oder die yon ihm bestimmten 
Stellen nichts anderes anordnen. - 

(2) Die Anstellungsbehörde kann nach Richtlinien, die 
der Direktor .eles Personalamtes im Einvernehmen mit 
den zuständigen Fachministern erläßt, freie Stellen auf 
Grund einer Eignungsprüfung (Wettbewerbsprüfung) be-
setzen, an der jedermann teilnehmen kann. Dfese Eig-
nungsprüfung (Wettbewerbsprüfung)  gilt dann als  An-
stellungsprüfung. 

§6  

(1) Beamtenanwärter, die den Vorbereitungsdienst er-
folgreich abgeleistet und die Anstellungsprüfung bestan-
den haben, werden hach Maßgabe freier Stellen zu außer-
planmäßigen Beamten mit der für die Planstelle gelten-
den, den Zusatz. „außerplanmäßig" enthaltenden Dienst-
bezeichnung ernannt: 

(2) Außerplanmäßige Beamte sind Beamte auf Widerruf: 
(3) Außerplanmäßige Beamte werden,  wenn" Planstellen 

verfügbar sind, nach ihrer praktischen Bewährung irt 
einer Planstelle der • Eingangsgruppe des jeweiligen 
Dienstes angestellt. Die Dauer der praktischen Bewäh-
rung kvird von der obersten Dienstbehörde unter Beach-
tung der §§).0 (3), 12 (3) und 17 bestimmt. 

§ 7 
(1) Beamtenanwärter, die die Anstellungsprüfung wie-

derholt nicht bestehen, sind aus dem Anwärterdienst zu 
entlassen. Soweit die in der Prüfung nachgewiesenen 
Kenntnisse ausreichen, können sie in der nächst niedri-
geren Dienstart des Beamtendienstes oder in einem ent-
sprechenden Angestelltenverhältnis beschäftigt -werden.. 

-(2) Beamte. die die Anstellungsprilfung  für eine höhere 
Dienstart auch zum zweiten Male nicht bestehen, verblei-
ben in ihrer bisherigen Diehstart. 

(3) Angestellte," die die Anstellungsprüfung  fur  eine Be-
amtendienstart auch zum zweiten Male nicht bestehen, 
können unter Nachprüfung ihrer bisherigen Einweisung 
In ihrer Vergütungsgruppe  weiterbeschäftigt  warden.  

§8  
Der Direktor des Personalamtes erlä13t im Rahmen die-

ser Verordnung im Einvernehmen mit den obersten Lan-
desbehörden die erforderlichen Ausbildungs- und Prti-
fungSordnungen. Soweit die Eigenart der .  Verwaltung es 
erfordert, kann er mit Genehmigung der Personalkorn-
mission von den Bestimmungen der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen abweitien. 

R.  Besondere Bestimmungeh, 
§9  

(1) Der Beamtendienst gliedert sich in den einfachen, 
mittleren und höheren Dienst. 	 e 	 • • 

(2) Der für die Erlangung einer Planstelle vorgesehene 
aul3erplanmäßige Dienst gehört der gleichen Dienstart an 
wie die Planstelle. 

A. Der einfache Dienst 

§10 	. 

(1) Der Vorbereitungsdienst soil 6 Monate nicht  liber-
steigen.  Er kann unter den Voraussetzungen des § 3Abs. 3 
Satz 2 bis zu einem Jahr verlängert werden. 

(2) Angestellten und Arbeitern, die sich mehrere Jahre 
im öffentlichen Dienst bewährt haben, kann auf Antrag 
der Ausbildungsbehörde durch den Direktor des PerSonal-
amtes oder die von  ihm bestimmten Stellen der Vorberei-
tungsdienst and die Anstellungsprtifung erlassen werden. 

(3) Die  Zeil  der praktischen Bewahrung für außerplan-
mäf3ige Beamte soli 1 Jahr nicht übersteigen. 

B. Der mittlere Dienst 

§11  
(1) Der Vorbereitungsdienst. für die Eingangsgruppe 

des mittleren Dienstes beträgt 3 Jahre. Er soll neben der 
praktiSchen Unterweisung eine schulmäßige Ausbildung 
von 2 Jahren bei nebendienstlichem Unterricht oder von 
einem Jahr bei Vollunterricht umfassen. 

(2) Der Direktor des Personalamtes oder die von ihm 
bestimmten Stellen können auf Antrag der Ausbil-
dungsbehörde genehmigen, daß eine im gleichen  Verwal-
tungszweig geleistete Dienstzeit als Beamter oder An-
gestellter ganz oder teilweise auf den Vorbereitungs-
dienst  angerechnet wird. 

§12  
(1) Außerplanmäßige Beamte des mittleren  Dienstes 

führen die Dienstbezeichnung „außerplanmäßiger Sekre-
tär", oder in den Fällen des § 13 Abs. 2 „außerplanmitGi-
ger Inspektor" mit einem auf die Fachverwaltung hin-
weisenden Zusatz. 

(2) Beamte des einfachen Dienstes, die die Anstel-
lungsprüfung für den mittleren Dienst bestanden haben, 
behalten ihre bisherige Dienstbezeichnung, bis Sie in 
Stellen des mittleren Dienstes übernommen  werden 
können. 

(3) Die Zeit der praktischen Bewährung für außerplan-
mäßige 'Beamte des mittleren Dienstes beträgt höchstens 
4 Jahre. Entsprechendes gilt für die. planmäßigen Beamten, 
des einfachen Dienstes, die die Anstellungsprüfung für 
den. mittleren Dienst bestanden haben. 

§13  
(1) Voraussetzung für den  Obergang  in die Inspektoren-

gruppe ist die Ableistung eines Vorbereitungsdienstes 
und das Bestehen einer Beförderungspriifung. Die Dauer 
eines Vorbereitungsdienstes soll 2 Jahre nicht übersteigen 
und neben der praktischen Unterweisung eine schulmäßige 
Ausbildung von 1 Jahr bei nebendienstlichem Unterricht 
und von 1/2 Tahr bei Vollunterricht umfassen. 

(2) Die obersten Dienstbehörden können mit Zustim-
mung des  Direktors  des Personalamtes in besonders be-
gründeten Fällen (z. B. bei Fachverwaltungen) die unmit-
telbare Ausbildung für die Inspektorengruppe zulassen. 

C. Der höhere Dienst 

§14  •  

(1) Der Vorbereitungsdienst umfaßt neben einer zwei-' 
jährigen praktischen Ausbildung im öffentlichen Dienst 
eine zweijährige theoretische Ausbildung an einer Ver-
waltungshochschule. 

(2) Die praktische Ausbildung soll der theoretischen 
vorangehen. Beamte des mittleren Dienstes, die die Be-
iörderungsprilfung bestanden haben, können nach Vollen-
dung des 23. Lebensjahres mit Genehmigung des Direk-
tors des Perknalamtes schon vor der praktischen Ausbil-
düng die Verwaltungshochschule besuchen. In diesem Fall 
weist der Direktor des Personalamtes den  Beamten nach 
bestandener Abschlußprüfung einer Ausbildungsbehörde 
zur Durchführung der praktischen Ausbildung zu. 
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(3) Wenn der ?amte, Angestellte' oder Arbeiter ' zur . 
Zeit des Inkrafj.třetens dieser Verordnung das 40. Lebens-
jahr vollend 	at, kann von der Ablegting einer verein- 
fachten Pr" ung nach Abs. 1 und 2 abgesehen werden. 

(4) D Direktor des Personalamtes entscheidet im  Ein- 
vernhlnen.  mit dem zuständigen Fachminister, ob -eine . 

, vej elnfachte Prüfung abzulegen ist oder von einer solchen 
abgesehen  werden soll. 	 . . 	 . 
, . 	 , §19 - 	 . 

. . 	, 
• (1) Der Direktor des Personalamtes kann im Ein.ver-

nehnien Mit dem Minister des Innern auf Antrag der 
oberYten. Dienstbehörde allgemein oder im Einzelfall Aus-
nahmen von  den Bestimmungen dieser  „Verordnung zu- . 
lasSen. . 	 ., . 	 . 	 . 

(2) Er kann mit Genehmigung der -Personalkommission 
dip zur Vermeidung von Härten erforderlichen tbergangs- 

.7.  yorschriften erlassen, 	• 	• 	 - . 	 . 	 •
• , 	. 	. 	• 	- 	,§' 20

• 	. . 	. 
(1) Die Vorschriften dieser Verordnung finden keine An-

. wendung auf politisthe Beamte, Wahlbeannte, Hochschul-
' lehrer, Lehrkräfte an pädagogischen Hochschulen, an : 

_ 'höheren, Mittel-,  Volks-, Sonder-,, Berufs-, Berufsfach-
und Fachschulen, aid  Beamte  des Schulaufsichtsdienstes, 
sowie Beamte, für deren Anstellung _eine Hochschulbil- ' , 
dung zWingehd Voraussetzung ist.  

(2) Der Direktor des_Personalamtes kann weitere Aus-
nahmen zulassen. 	 , 

§ 21 
(1) Diese Verordnung tritt mit 

Kraft. 

IlL Schluß- und Ilbergangshestimnumgen 

§- 18 
(1) Angestellte und Arbeiter des öffentlichen Dienste i" die zu Nichtbetroffenen, Nichtbelasteten und Entlast tén 

im Sinne des Befreiungsgesetzes erklärt worden sip und 
sich beim Neuaufbau der-Verwaltimg besonders_bewährt 
habpn, können bei der lYberführung in  das Bearntenver-
hältnis. vorn Vorbereitungsdienst befreit worden. An die Stelle der vorgeschriebenen Prüfung eine verein-
fachte Prüfung treten. 

stk. 
- (2) Beamte, die zu Nichtbe effenen, Nichtbelasteten 

und Entlasteten im Simie de efreiungsgesetzes erklärt 
worden sind und sich beiiNeuaufbau der Verwaltung 
besonders bewährt habenżkörnen bei •  der 'Obernahme In 
den nächst höheren D' st vom Vorbereitungsdienst be-
freit werden. Absatz ,,ľ  Satz 2 gilt entsprechend. • 

ihrer Verkündung in 
(4) Vergleiche nach §- 28 können in jedem Rechtszuge 

mich vor dem Vorsitzenden oder einem anderen  beam:  
teten Richtet des Gerichts geschlossen werden. 

§-1 
Die Verordnung ,zur Durchführung des KnntrollratS-

gesetzes Nr. 45 vom 11. Juli 1947 — GVB1. S. 44 —.wird 
wie folgt geändert: 

1. Der § 15 Abs. 1 erhält die folgende Fassung: 
(1) Die zuständige Stellê der- landwirtschaftlichen Ver-

waltung in der Kreisstufe entscheidet über  die Genehmi-
gung nach Artikel IV und VI des Gesetzes bei der Auf-
lassung, Verpflichtung zur Übereignung, Verpachtung und 
Abgabe von Geboten bei einer im Wege der' Zwangsver-
steigerung erfolgenden „Grundstücksveräußerung, soweit 
es sich mn Grundstücke bis zu einer Gröl3e von einem 
Hektar handelt. ' 

2. Hinter § 18 wird der folgefide § 18a eingefügt: 
(1) Von der Hinzuziehung der landwirtschaftlichen Bei-

sitzer nach § 18 Abs. 1 kann abgesehen Werden, wenn 
a) sichernde Maßnahmen  oder einstweilige Anordnungen 

(§ 24 Abs. 3) erlassen werden, 
b) ein Antrag unzulässig ist, 	 - 
c) nach Rücknahme eines Antrags lediglich über die 

Kosten zu entscheiden ist, 
d) es sich um einen in tatsächlicher und rechtlicher 

Hinsicht einfachen Sachverhalt handelt Lind es von 
der zuständigen Stelle der landwirtschaftlich.en Ver-
waltung in der Kreisstufe beantragt_wifd. 

(2) Ohne landwirtschaftliche Beisitzer kann in jedem 
Rechtszuge entsc,hieden werden, wenn alle Beteiligten 
und die zuStändige Stelle der landwirtschaftlichen Ver-
waltung in der Kreisstufe einverstanden sind. Das Ein-
verständnis kann vor der Verhandlung erklärt werden. 

(3) Ist über eine Beschwerde ,gegen eine ohne Hinzu-
ziehung der Beisitzer gemäß den Bestimmungen der 
Abs. 1 und 2 ergangene Entscheidung zu befinden, so kann 
in Abweichung von § 18 Abs. 2. das Beschwerdegericht von 
der Hinzuziehung der landwirtschaftlichen Beisitzer ab-
sehen. ' 

Auf Grund der Art. II.  und III der. Proklamation Nr. 4 
der amerikanischen Militärregierung vom 1. Marz 1947, in 
Verbindung mit Art. III Ziff. 2 der Proklamation Nr. 2 
der Militärregierung vom 19. September 1945 wird die 
folgende Verordnung erlassen und' verkündet: .  

(49) 	 Zweite Verordnung 
zur Durchführung des Kontrollratsgesetzes' Nr. 45 

vom 31. IVitärz 1,949 , 

: - 

, 
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§ 15 
(1) Wer die Befähigung zum höheren Dierist nach den hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Landes Hessen oder gleichwertiger Bestimmungen des Reiches 

oder anderer Lander erlangt hat, ist vom Vorbereitungs-
dienst  und der Anstellungsprufung nach den Bestimmun-gen dieser Verordnung befreit und kann web  Ma13gabe ,  freier Stellen zufn außerplanmäßigen eamten des höheren 
Dienstes ernannt werden. •  

(2) Der Direktor des Personalamtes entscheidet im 
vernehmen mit dem zuständigen Fachininister, Ob gleich-wertige Bestimmungen anderer Länder anzuerkennen sind. 

(2) Der Minister des Innern bestimmt im Einverneh-
men mit dem Direktor des Personalamtes den Zeitpunkt 
des Aul3erkrafttretens des § 18 dieser Verordnung. 

Wiesbaden, den 23.  März 1949 

Der Minister des Innern 
Zinnkann 

Der Direktor des Landespersonalamtes Hessen - 
Zinn 

Vorstehende Verordnung wird verkündet mit der Mall-
gabe, daß die §§ 14-17 erst in Kraft treten, wenn  dai 
Gesetz- über diQ Befähigung -zum Richteramt und' zum 
höheren Verwaltungsdientt vom 23. 3. 1948 (GVB1.  S 691 •  
eine entsprechende 2inderung erfahren hat. 

Wiesbaden, den 23. März 1949 

Der Minister des Innem 
Zinnkann 

Der Direktor des Landespersonalanattes Hessen 
Zinn 

§16 
Beamte des mittleren ,Dienstes, die die Anstellungs- 

ung für den  höheren Dienst bestanden haben, führen 
ihre bisherige Dienstbezeichnung weiter, bis sie in Stellen - des  höheren Dienstes übernommen werden können. 

§17 
. - 

Die Zeit der praktischen Bewährung für außerplan: 
mäl3ige Beamte-beträgt höchstens 4 Jahre. Entsprechendes 
gilt  für  die planmäßigen Beamten des Mittleren Dienstes, 
die die Anstellungsprüfung für den höheren Dienst be- l" standen haben. 
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(50) 	 Verordnung 

zur Anderung der ersten Verordnung zur Ausführung des 

Gesetzes zur Neuordnung des Veranlagungs- und Abliefe- . 

rungswesens in der Landwirtschaft vom 18. August 1918 
(GVB1. 1949 S. 2) 
vom 9. April 1949 

Auf Grund des § 22 des Gesetzes zur Neuordnung des 
;Veranlagungs- und Ablieferungswesens in der Landwirt-

, schaft vom 23. Januar 1948 (WiGB1. S. 23) und des Erlasses 
des Direktors der Verwaltung für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
vorn 19. März 1948 betreffend Grundsoll der Lander, Kret-
se, Gemeinden und Betriebę  in Getreidewerten (Amtsbl. 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten S. 41) Wird 
verordnet: 

• 	 Artikel I 

Die erste Verordnung zur Ausführung des Gesetzes zur 
Neuordnung des Veranlagungs- und Abliefefungswesens ,  
in der Landwirtschaft vom 18. November 1948 (GVB1. 1949 
S. 2) wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Dem Landesveranlagungsausschuß gehören an: 

Der Minister für Landwirtschaft, Ernährung und For-
sten als Vorsitzender, 
der Präsident des Landesemährungsamtes, 

3. Die Abs. 4 und 5 des § 31 erhalten folgende Fassung: 

(4) Ergeht die Entscheidung im Anschluß an eine mond-
liche Verhandlung, so kann sie wenn Beteiligte anwesend 
sind, durch Verlesung der Besadußformel verkündet wer-
den. Bei dieser Verkündung sind die Gründe durch Ver-
lesung oder nach ihrem wesentlichen Inhalt bekanntzu-
geben und die Beteiligten üben die Zulässigkeit der sofor-
tigen Beschwerde zu belehren. Mit der Verkündung be-
ginnt für• sie die Beschwerdefrist. 

(5) Die Entscheidung ist der zuständigen/Stelle der land-
wirtschaftlichen Verwaltung in der Kreisstufe und den 
Beteiligten vim Amts wegen zuzustellen, soweit eine  Ver-
kündung (Abs. 4) unterbleibt oder diese bei der Verkün-
dung nicht anwesend waren. Dabei sind die Beteiligten 
Liber die Zulässigkeit der sofortigen Beschwerde zu be-
lehren. Mit der Zustellung beginnt die Beschwerdefrist. 

§2 

Die Verordnung tritt mit der Verkündung in Kraft. 

Wiesbaden, den 31. Marz 1949 " 

Der Hessische Ministerpräsident 
- 	Stock  

drei Vertreter der Landwirtschaft, 
drei Kreislandwirte aus Hessen-Nassau, 
zwei Kreislandwirte aus KurheSsen." 

2. § 4 Abs. '2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Dem Kreisveranlagungsausschuß gehören an: 
Der Kreislandwirt als Vorsitzender, 
der Geschäftsführer des Ernährungsamtes A, 
der Direktor der Landwirtschaftsschule, 
drei Vertreter der Landwirtschaft des Kreises. 
Der zuständige Landrat oder Oberbürgermeister Ist zu 
den Sitzungen des Kreisveranlagungsausschusses zu 
laden." 

Artikel II 

Diese 'Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. 

Wiesbaden, den 9. April 1949 

Hessisches Staatsministerium 

Der '  Minister für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten 
Lorberg 

Berichtigungen 

Betr.: Erste Durchfiihrungsverordnung zum Flüchtlings-
rentengesetz vom 2. November 1948 (GVBI. 25/1948 
S.141) 

In § 4, letzte Zeile,  mull  es anstatt: „RGIR. I S. 257" richtig 
heißen: „RGB1. I S. 957". 

Betr.: Erste Verordniumg zurAusfiihrunr - des Gesetzes zur 
Neuordnung des Veranlagungs- und Ablieferungs- 
wesens  in d Landwirtscyaft (GVB1. 1/1949 S. 2) 

Das Datum am Anfang und Ende der Verordnung muli 
anstatt: „18. November 1948" richtig hellion: „18. August 
1948". 
Betr.: Zweite VerortlWg zur Ausführung des Gesetzes zur 

Neuordnung  desVetrianlagungs- und Ablieferungs- 
wesens in der Lzvi rtacistft für das Wirtscbalts- 
jahr 1918/49 (GVB1. 1/1E49 S. 3) 

Das Datum mn Anfang und Ende der Verordnung muß 
anstatt: „19. November 1948" richtig heißen: „19, August 

1948". 
Betr.: Geoetz liber dIe Regelung der Ministerbezilge vom 

29. Januar 1849 (GV131. 2/190 S. S) 

In dem einleitenden Satz zum Gesetz mu13 es anstatt: 
„Der Landrat hat ..." richtig heißen: „Der Landtag hat ..." 

Betr.: Vierte Verordnung über die Bildung von Sch5ffen-
gerichten und  Schwurgerichten voza 21. Dezember 
1948 (GrVB1. 2/1949  5.11)  

In der  Überschrift  mul3 es anstatt: „Verordnung" richtig 
heißen: „Anordnung". 
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